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(Abteilung Münster II)

Stellvertreter:
Karl-Heinz Kottmann
48 Bielefeld, Oststraße 27

MITTEILUNGEN EÜR STUDENTEN
Semestertermine für das Sommer-Semester 1969

Beginn des Semesters 1. 4. 1969
Beginn der Vorlesungen 15. 4. 1969
Rückmeldungen zum Sommersemester 1969 vom 10. 4. 1969

bis 23. 4. 1969
Ende der Immatrikulationsfrist
für das Sommersemester 1'969 30. 4. 1969
Pfingstpause erster Tag 24. 5. 1969

letzter Tag 31. 5. 1969
Spätester Termin für Abmeldungen
vom Wintersemester 1969/70
(Beurlaubung, Exmatrikel) 1. 7. 1969
Ende der Vorlesungen 15. 7. 1969
Ende des Semesters 30. 9. 1969
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Allgemeine Mitteilungen

1. Die Studienbewerber müssen das Reifezeugnis (Hochschulreife) oder
das Abschlußzeugnis einer Frauenoberschule besitzen.
Die Bewerbungen sind an die Dekane der Abteilungen zu richten.
In begründeten Ausnahmefällen können hervorragend begabte Be¬
werbertinnen) mit abgeschlossener Berufsausbildung ohne Reifezeugnis
aufgenommen werden, wenn sie in einer Begabtensonderprüfung den
Nachweis erbracht haben, daß sie über die für das Studium an einer
Pädagogischen Hochschule erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen. Die näheren Bedingungen enthält ein Merkblatt, das in
den Sekretariaten angefordert werden kann.

2. Den Bewerbungen sind folgende Unterlagen beizufügen:
a) Reifezeugnis oder das Abschlußzeugnis der Frauenoberschule

bzw. das Zeugnis über die bestandene Begabtensonderprüfung
(Original und beglaubigte Abschrift bzw. Fotokopie);

b) ein handgeschriebener Lebenslauf;
c) eine amtsärztliche Bescheinigung gemäß § 47 des Bundesseuchen¬

gesetzes (Ergebnis einer Röntgenuntersuchung der Atmungsorgane);
d) drei Lichtbilder (4x5,5 cm) mit dem Namen des Bewerbers auf

der Rückseite;
e) ein polizeiliches Führungszeugnis, falls seit der Ausstellung des

letzten Schulzeugnisses mehr als 6 Monate vergangen sind;
f) wenn vorhanden, besondere Nachweise über musikalische und

sportliche Ausbildung.
Weitere Auskünfte erteilen die Sekretariate.

3. Das Studium dauert mindestens 6 Semester und schließt mit der
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Volksschule (Grund-
und Hauptschule) ab. Die Prüfung wird vor dem Staatlichen Prü¬
fungsamt abgelegt. Die Prüfungsordnung kann in den Sekretariaten
der Abteilungen bzw. in der Abteilungsbibliothek eingesehen werden.

4. Den an Pädagogischen Hochschulen immatrikulierten Studenten ist
das Belegen von Vorlesungen, Übungen usw. an den Universitäten
und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ge¬
stattet. Außer dem Unterrichtsgeld werden keine Gebühren erhoben.
Den an den Universitäten und der Rheinisch-Westfälischen Techni¬
schen Hochschule Aachen immatrikulierten Studenten ist das Belegen
von Vorlesungen, Übungen usw. an den Pädagogischen Hochschulen
gestattet. Gebühren werden nicht erhoben.
Studierende der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung
Bielefeld, dürfen die Vorlesungen der Theologischen Schule in Bethel
ohne Zahlung von Gebühren besuchen, wie den Theologen die Teil¬
nahme an Vorlesungen und Übungen der Pädagogischen Hochschule
erlaubt ist
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Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Hochschule Paderborn
und die Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung Pader¬
born, räumen gegenseitig ihren Studierenden das Recht auf Zweitein¬
schreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das Belegrecht an
beiden Hochschulen. Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule
zu entrichten, an der der Studierende immatrikuliert ist.

5. Gasthörer melden sich im Sekretariat der Abteilung an, wo sie nähere
Auskunft erhalten.

6. Die Studiengebühren betragen je Semester 87,50 DM (darin
sind 7,50 DM Sozialgebühren enthalten). Die Gebühren sind unver¬
züglich nach Zahlungsaufforderung zu entrichten.

7.Die Studierenden sind gegen Unfälle, die ihnen im Rahmen des
Studiums zustoßen, versichert. Unfälle müssen innerhalb von drei
Tagen in der Geschäftsstelle der Abteilung gemeldet werden.

8.Studentische Krankenversorgung: An verschiedenen Abtei¬
lungen bestehen Kollektivverträge mit Krankenversicherungsunter¬
nehmen. Nähere Auskünfte erteilen die Sekretariate und die Allge¬
meinen Studentenausschüsse.

9.Rückmeldungen: Alle Studierenden müssen sich zu Beginn
eines jeden Semesters unter Vorlage ihres Studienbuches bei der
Hochschule (Abteilung) zurückmelden.
(Nähere Regelungen siehe Anschlagbretter der Dekane in den Ab¬
teilungen.)

10.Beurlaubungen für die Dauer eines oder mehrerer Semester
sind mit Begründung in den Sekretariaten der Abteilungen spätestens
zwei Wochen vor Ende des letzten Semesters vor der Beurlaubung zu
beantragen.

11.Bei Abgang von der Hochschule (z.B. bei Aufgabe des
Studiums) hat jeder Student seine Exmatrikulation schriftlich zu
beantragen. Das Studienbuch, der Studentenausweis und die Nach¬
weise über die Rückgabe von Büchern usw. (Laufzettel) aus dem
Besitz der Hochschule sind beizufügen. Nach bestandener Prüfung
erfolgt die Exmatrikulation ohne besonderen Antrag. Es ist lediglich
der Laufzettel zum Nachweis der Rückgabe von Büchern, Geräten
usw. vorzulegen.

12. Jeder Wohnungswechsel (Änderung der Heimat- oder Studienan¬
schrift) ist dem Sekretariat unverzüglich anzuzeigen.

13. Jedem Studierenden ist zur Pflicht gemacht, sich regelmäßig über die
Bekanntmachungen an den Anschlagtafeln zu unterrichten.
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Vorläufige Studienordnung
der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe für den Studiengang zur
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule
Präambel
Die Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe hat die Aufgabe, der
Wissenschaft in freier Forschung und Lehre zu dienen. Als eine Gemein¬
schaft von Lehrenden und Lernenden erzieht sie die Studenten zu
wissenschaftlichem Denken und Urteilen, führt sie zu bewußter Teilhabe
an der Kultur und befähigt sie zu verantwortungsvollem Handeln in der
Gesellschaft. Ihrem eigenständigen Auftrag als Pädagogischer Hoch¬
schule gemäß richtet sie ihre Forschung und Lehre auf den gesamten
Bereich der Bildung und Erziehung. Sie wendet sich vornehmlich der
Schule zu und bereitet hier den künftigen Lehrer auf seinen Beruf vor.
Darüber hinaus dient sie der Vorbereitung auf weitere pädagogische
Berufe, soweit für diese eine wissenschaftliche Bildung erforderlich ist,
von anderen Hochschulen aber nicht wahrgenommen wird.
I. Allgemeines
1. Diese Studienordnung bietet dem Studenten, der sich auf die Erste

Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule vor¬
bereitet, eine Hilfe für die sinnvolle Planung und geordnete Durch¬
führung seines Studiums. Sie berücksichtigt die Bestimmungen der
Prüfungsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. 1. 1968.
Der Lehrkörper der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe hat
diese Studienordnung in der Zusammenarbeit mit gewählten Ver¬
tretern der Studentenschaft entworfen und verabschiedet.

2. Jeder Student gestaltet sein Studium in eigener Verantwortung. Des¬
halb verzichtet die Studienordnung darauf, einen bis ins einzelne
ausgearbeiteten Studienplan vorzulegen. Sie legt jedoch Richtzahlen
für den Aufbau des Studiums fest:
a) Der Student muß nachweisen, daß er im Verlauf eines sechs-

semestrigen Studiums an insgesamt 18 doppelstündigen Seminaren
teilgenommen hat. Seminare sind Veranstaltungen, in denen der
Student in besonderem Maße zur selbständigen Mitarbeit gefordert
ist. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch Seminarscheine bestä¬
tigt. (Uber die Aufteilung der Seminare auf die verschiedenen
Studienbereiche vgl. II, III, IV.) Das Studium in diesen Seminaren
soll durch die Teilnahme an Vorlesungen, Übungen oder auch wei¬
teren Seminaren ergänzt werden.

b) Der Student sollte während der sechs Semester nicht mehr als
insgesamt 120 Semesterwochenstunden belegen, um genügend Zeit
für ein gründliches Eigenstudium zu haben. Auch die vorlesungs¬
freie Zeit steht für das Eigenstudium zur Verfügung. Ein wissen¬
schaftliches Studium ergibt sich erst aus dem Zusammenspiel von
akademischen Veranstaltungen und eigenen Studien. Für das Eigen¬
studium sollte der Student die Hilfen nutzen, die ihm durch Ver¬
anstaltungen und Einrichtungen der Hochschule geboten werden
(Einführungen in das wissenschaftliche Arbeiten, Benutzung von
Bibliotheken, Sammlungen usw.).

3. Die akademische Freizügigkeit gilt auch für die Pädagogischen Hoch¬
schulen. Es ist empfehlenswert, im Rahmen eines mindestens sechs-
semestrigen Studiums bis zu zwei Semester an auswärtigen Hoch-

9



schulen oder Abteilungen zu studieren. Hinsichtlich der in der
Prüfungsordnung geforderten Voraussetzungen können vergleichbare,
nachweisbare Leistungen während eines auswärtigen Studiums ange¬
rechnet werden.

4. Die Hauptbereiche des Studiums sind die Fächer des Grundstudiums,
das Wahlfach und der Stufenschwerpunkt. Ergänzend treten zu allen
drei Bereichen die Praktika hinzu.

II. Das Grundstudium
1. Das Grundstudium gilt der Pädagogik unter den beiden Aspekten der

Allgemeinen Pädagogik und der Schulpädagogik sowie der Psychologie,
der Philosophie, der Soziologie, der Politikwissenschaft nach Wahl des
Studenten. Es vermittelt die Grundlagen für ein kritisches Verständnis
der Probleme der Erziehung und Bildung in der gegenwärtigen Welt
und Schule; es trägt bei zur Integration der Wahlfach- und Stufen-
schwerpunktstudien in den Gesamtzusammenhang des pädagogischen
Studiums. *)

2. Die Studien in der Allgemeinen Pädagogik und in der Schulpädagogik
bedürfen der wechselseitigen Durchdringung. Nur auf diese Weise
wird eine sowohl in prinzipiellen Einsichten gegründete wie auch auf
die Schule hin konkretisierte erziehungswissenschaftliche Erkenntnis
möglich. Das Studium in beiden Fächern umfaßt insgesamt fünf
Seminare sowie Vorlesungen und Übungen. Der Leistungsnachweis
in dem nicht für die Prüfung gewählten Fach setzt die erfolgreiche —
in der Regel durch ein Referat oder eine schriftliche Arbeit ausgewie¬
sene — Teilnahme an einem Seminar voraus.

3. Das Studium in der Psychologie, Philosophie, Soziologie oder Politik¬
wissenschaft verhilft zur Einsicht in die Bedingungen, Voraussetzungen
und Zusammenhänge der Erziehung und Bildung. Es umfaßt drei
Seminare im Prüfungsfach und ein Seminar im Leistungsnachweisfach
sowie Vorlesungen und Übungen. **)

4. Von den in den Fächern des Grundstudiums zu absolvierenden neun
Seminaren muß wenigstens eines besucht werden, das Probleme des
jeweils gewählten Stufenschwerpunktes aufnimmt. Darüber hinaus
wird auch der Besuch von Vorlesungen und Übungen zum gewählten
Stufenschwerpunkt in den Fächern des Grundstudiums nachdrücklich
empfohlen.

in. Das Wahlfach
1. Das Wahlfach wird vorwiegend fachbezogen studiert. In ihm soll der

Student ein wissenschaftlich begründetes Problemverständnis, kriti¬
schen Umgang mit den Methoden des Faches und eine erweiterte

*) Wie aus dem Begleiterlaß des Kultusministers zur Prüfungsordnung
vom 9. 1. 1968 hervorgeht, ist als kommende Regelung vorgesehen,
„daß die Prüfung in den Fächern des Grundstudiums als Prüfung im
Fach Pädagogik im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehr¬
amt an der Realschule, als Prüfung in Philosophie und Pädagogik
(Begleitstudien) im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehr¬
amt am Gymnasium und als Prüfung in Pädagogik (Unterrichtsfach)
im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gym¬
nasium angerechnet wird".

**) Die Politikwissenschaft kann als Fach des Grundstudiums gewählt
werden, sobald dieses Fach an der Abteilung, an der der Student
studiert, vertreten wird.
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fachliche Befähigung erlangen. Von hier aus erschließt sich eine ver¬
tiefte Einsicht in die Didaktik des Faches. Das Wahlfachstudium
qualifiziert zum Unterricht dieses Faches in allen Stufen der Grund-
und Hauptschule. *) Darüber hinaus soll es den künftigen Lehrer
befähigen, an der Entwicklung der Methodik und Didaktik des Unter¬
richts in seinem Fache mitzuarbeiten.

2. Das Studium im Wahlfach umfaßt fünf Seminare sowie Vorlesungen
und Übungen.

IV. Der Stufenschwerpunkt
1. Das Stadium im Stufensthwerpunkt gilt wahlweise der Grundschule

und Beobachtungsstufe der Hauptschule (Stufenschwerpunkt I) **) oder
der Beobachtungsstufe und der Oberstufe der Hauptschule (Stufen¬
schwerpunkt II). Es richtet sich vorrangig auf die stufenbezogene
Didaktik zweier Unterrichtsfächer, die nicht das Wahlfach des Studen¬
ten sind. (Mögliche Kombinationen sind in § 6, Abs. 2—4 der Prü¬
fungsordnung festgelegt). Die Didaktik der beiden Fächer des Stufen¬
schwerpunktes ist so zu studieren, daß ein Zugang zum Verständnis
der Didaktik der jeweiligen Stufe insgesamt eröffnet wird. Neben dem
Besuch der fachdidaktischen Veranstaltungen ist deshalb der Besuch
von Veranstaltungen zur gewählten Stufe in den Fächern des Grund¬
studiums erforderlich. (Vgl. II 4.)

2. Das Studium im Stufenschwerpunkt umfaßt je zwei Seminare in der
Didaktik der gewählten Fächer sowie Vorlesungen und Übungen. ***)

3. Das Studium des Faches Heimatkunde im Stufenschwerpunkt I um¬
faßt ein Seminar zum Stufenschwerpunkt im Fach Erdkunde und ein
Seminar zum Stufenschwerpunkt in den Fächern Geschichte / Politi¬
sche Bildung, Biologie, Physik und Chemie oder Arbeitslehre sowie
Vorlesungen und Übungen. ****)

V. Die Praktika
1. Die Praktika dienen als empirische Grundlage der wissenschaftlichen

Reflexion. Der Student nimmt teil an einem fünfwöchigen Schul¬
praktikum in der Grund- und Hauptschule, einem vierwöchigen
Wahlpraktikum sowie an drei schulpraktischen Übungen im Semester
(sog. Tagespraktika). Das Wahlpraktikum findet nach dem ersten oder
zweiten, das Schulpraktikum nach dem dritten oder vierten Semester
statt. Die schulpraktischen Übungen sind bis zum Ende des fünften
Semesters zu absolvieren, davon wenigstens zwei vor dem Schul¬
praktikum.

*) Wie aus dem Begleiterlaß des Kultusministers zur Prüfungsordnung
vom 9. 1. 1968 hervorgeht, ist als kommende Regelung vorgesehen,
„die Prüfung im Wahlfach im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für
das Lehramt an der Realschule als zweites Fach anzurechnen".

**) Die Hochschule strebt eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten zum
Stufenschwerpunkt I an.

***) Trotz der relativ hohen Anzahl der Seminare sollte der Anteil des
Stufenschwerpunktstudiums am Gesamtstudium nicht mehr als etwa
ein Sechstel betragen. (Vgl. I 2, 1 der Prüfungsordnung.)

****) Die Arbeitslehre kann als Wahlfach und für das Studium in beiden
Stufenschwerpunkten gewählt werden, sobald das Fach Arbeitslehre
an der Abteilung, an der der Student studiert, ordnungsgemäß
vertreten wird.
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2. Die schulpraktischen Übungen (Tagespraktika)
Die schulpraktischen Übungen gliedern sich in zwei didaktische Prak¬
tika und ein grundwissenschaftliches Praktikum:
a) In einem didaktischen Praktikum führt der Student eigene Unter¬

richtsversuche vor allem in seinem Wahlfach durch.
b) Das andere didaktische Praktikum berücksichtigt vornehmlich den

Stufenschwerpunkt.
c) Das grundwissenschaftliche Praktikum gilt der Analyse der päd¬

agogischen Situation.
3. Das Wahlpraktikum

Im Wahlpraktikum erhält der Student Gelegenheit, Lebens- und
Erziehungsbereiche kennenzulernen, die mit seinem künftigen Tätig¬
keitsfeld im Zusammenhang stehen:
a) Bei der Wahl des Stufenschwerpunktes I praktiziert der Student in

einem Kinder- oder Schulkindergarten oder er hospitiert in einer
Sonderschule, in der Erprobungsstufe einer Realschule oder eines
Gymnasiums.

b) Bei der Entscheidung für den Stufenschwerpunkt II wählt der
Student ein Praktikum in der Arbeitswelt oder er hospitiert in
einer berufsbildenden Schule, in einer Realschule oder in einem
Gymnasium. Im Praktikum in der Arbeitswelt soll der Student
sowohl an einem Arbeitsplatz tätig werden, als auch durch Infor¬
mation und Beobachtung eine Übersicht über die Betriebsstruktur
gewinnen. Der Student, der als Wahlfach Arbeitslehre gewählt
hat, sollte sein Wahlpraktikum im Bereich der Arbeitswelt durch¬
führen.

c) Unter Anleitung des betreuenden Dozenten werden die Ergebnisse
der Beobachtungen des Wahlpraktikums gegebenenfalls schriftlich
zusammengefaßt.

4. Das Schulpraktikum
Im fünfwöchigen Schulpraktikum erhält der Student Gelegenheit,
die vielfältige Wirklichkeit der Schule durch Beobachtung und —
vor allem in seinem Wahlfach und in den Fächern seines Stufen¬
schwerpunktes — durch aktive Teilnahme an der Unterrichtsarbeit
kennenzulernen! Da das Praktikum als unaufgebbarer Teil des erzie¬
hungswissenschaftlichen Studiums anzusehen ist, sollte der Student
sich um eine gründliche theoretische Durchdringung der gesammelten
praktischen Erfahrungen bemühen. Die für die spätere Übernahme
eines vollen Lehramtes ausreichende Übung im Unterricht muß dem
Vorbereitungsdienst im Anschluß an die Erste Staatsprüfung vor¬
behalten bleiben. — Unter Anleitung des betreuenden Dozenten wer¬
den die Ergebnisse des Schulpraktikums schriftlich zusammengefaßt. —
Die erfolgreiche Ableistung wird durch einen Praktikumsschein
bestätigt.

VI. Diese Studienordnung wird durch spezielle Hinweise in den einzelnen
Fächern als Orientierungshilfe ausgefüllt. Darüber hinaus wird der
Student nachdrücklich auf die allgemeine Studienberatung zu Beginn
des Studiums und auf die Möglichkeit zur individuellen Beratung durch
die Dozenten, Assistenten und den AStA während des gesamten Stu¬
diums hingewiesen.
Beschlossen durch den Senat der Pädagogischen Hochschule Westfalen-
Lippe am 13. März 1968.
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